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 Autorenmerkblatt – Beiträge DStR 
Wir bitten Sie, bei der Erstellung Ihres Beitrags folgende Hinweise zu beachten: 

1. Gliederung des Aufsatzes 
• Titel, evtl. Untertitel 

Autorenzeile – Beispiel:  
Prof. Dr. Heribert Müller* (in der „Sternchen“-Fußnote (*) bitte zusätzlich 
Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit des Autors, Funktion/Institution sowie Ort der 
Tätigkeitsstätte angeben).  
Bitte beachten: die Autorenfußnote beginnt nicht mit 1, sondern wird mit einem Sternchen 
versehen; die erste Textfußnote erhält dann die 1. 

• Vorspann (Abstract) 
Der Vorspann soll als Leseanreiz in 2–4 Sätzen den Inhalt des Beitrags umreißen. Er 
sollte möglichst keine Fußnoten enthalten. 

• Textteil mit numerischer Gliederung, keine Buchstaben! (Beispiel: 1., 1.1, 1.2, 2.)  
• Zusammenfassung (Fazit) am Ende des Textes. 

2. Fußnoten 
• Fußnoten sind im Text mit hochgestellter Zahl nach dem Satzzeichen, das einen Satz 

abschließt (Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen) kenntlich zu machen, dh erst Punkt, 
dann die Fußnote. Bsp.: Das ist der Text.15 
Ausnahme: die Fußnote bezieht sich nur auf ein Wort. Bsp.: Diese Auffassung vertraten 
bereits Müller15 und Meyer16. 

• Fußnoten, die sich auf einen durch Komma/Semikolon getrennten Halbsatz beziehen, 
sind vor dem Komma anzufügen. 

• Fußnoten müssen mit automatischer Nummerierung versehen sein. 
• Der Titel des Beitrags darf keine Fußnote enthalten. 

3. Zitierweise im Fußnotenteil 
Jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt.  

3.1 Kommentare, Lehrbücher, Monographien, Festschriften 
Bei Kommentaren zu bestimmten Gesetzen erfolgt nur die Angabe der Gesetzes-
bezeichnung sowie Auflage und Erscheinungsjahr (bzw. Stand Monat Jahr) sowie konkret 
zitierte Norm (ohne Gesetzesbezeichnung) mit Randnummer der Kommentierung:  
zB Krüger in Schmidt, EStG, 28. Aufl. 2008, § 11 Rn. 5; 
− Autorennamen und Werksbezeichnung werden mit Komma getrennt, mehrere Autoren mit 

Schrägstrich: zB Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, Stand Mai 2017, AO § 42 Rn. 5. 

− Autorennamen und Quelle werden ohne Komma getrennt:  
zB Ellrott in BeckBilKo, 8. Aufl. 2012, HGB § 289 Rn. 77. 

− Bei Kommentaren zu mehreren Gesetzen werden alle im Titel des Kommentars 
genannten Gesetze wiedergegeben und bei der konkret zitierten Norm die 
Gesetzesbezeichnung genannt und dem § vorangestellt: 
zB Autor in Tipke/Kruse, AO/FGO, Stand Aug. 2015, FGO § 65 Rn. 22. 

− Enthält der Titel eines Kommentars kein Gesetz, wird das Gesetz bei der konkret zitierten 
Norm benannt und dem § vorangestellt:  
zB Patt in Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, Umwandlungssteuerrecht, 7. Aufl. 2012, UmwStG 
§ 20 Rn. 20. 
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Weitere Beispiele: 
 1) Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 6. Aufl. 2007, 24. 
 2) Biener FS Döllerer, 1990, 45. 

Zitierweise Bücher: Autor (nur Nachname, außer bei Verwechslungsgefahr wie bei 
Schmidt, Müller etc), Titel, Aufl. Jahr (ohne Ort), Seitenzahl(en) (ohne „S.“).  
Beispiel: Hinzkunz, Lebenswerk, 2. Aufl. 2010, 567.  
Bei der 1. Auflage wird nur das Jahr genannt (nicht „1. Aufl.“). 
Zitatwiederholung: Wird ein Werk mehrmals zitiert, soll nach der ersten ausführlichen 
Fußnote im Folgenden nur noch der Verweis auf die erste Fundstelle erfolgen, 
Beispiel: Hinzkunz (Fn. 7). 
Verschiedene Bearbeiter des gleichen Werkes (bzw. verschiedene Autoren eines 
Sammelwerkes) werden, wenn sie erstmals erscheinen, mit dem vollständigen Werk zitiert, 
später kann verwiesen werden: 
Beispiel:  5) Müller in Lehmann, Umsatzsteuer, 2. Aufl. 2016, 89 f. 
 6) Schulze in Lehmann, Umsatzsteuer, 2. Aufl. 2016, 56. 
 7) Müller (Fn. 5), 92. 
 8) Schulze (Fn. 6), 60 f. 

3.2 Aufsätze in Zeitschriften 

Zitierweise: Autor (nur Nachname) Fundstelle (ohne Komma voneinander getrennt), 
Seitenangabe (ohne „S.“). Der Titel des zitierten Beitrages wird nicht genannt.  
Bitte auch beachten: Es wird nur die erste Seite des zitierten Beitrages benannt, keine 
Angabe von „ff.“ oder dergleichen. Ausnahme: Wenn eine konkrete Seite besonders 
hervorgehoben werden soll, wird diese in Klammern von der ersten Seite des Beitrages 
abgetrennt aufgenommen. Entsprechendes gilt für mehrere besonders hervorgehobene 
Seiten (Angabe mit „–“ oder „ff.“). 
Beispiel: 1) Heger DStR 2008, 585. 
 2) Pfab DStR 2008, 595 (598). 
 2) Müller DStR 2008, 601 (604–606). 

Zitatwiederholung: Es folgt stets wieder die vollständige Zitierung, kein Verweis auf die 
vorangegangene Fußnote! 

3.3 Gerichtsentscheidungen/Verwaltungsanweisungen 

Zitierweise: 
• Gerichtsentscheidungen werden unter Angabe von Gericht, Datum, Aktenzeichen und 

Fundstelle (möglichst auch mit der Fundstelle der DStR-Veröffentlichung) zitiert. Die Angabe, 
ob es sich um ein Urteil oder einen Beschluss handelt, unterbleibt. Randnummern werden 
nach der bzw. den Fundstellen genannt. 

 Beispiel: BFH v. 13.6.2006 – I R 58/05, BStBl. II 2006, 928, DStR 2006, 1406 Rn. 25. 
       (BStBl.-Fundstellen mit Jahr) 
   bei mehreren aufeinanderfolgenden: 
   BFH v. 30.3.2006 – IV R 25/04, ... ; v. 5.4.2006 – I R 46/04, ... 
   bei EuGH-Urteilen mit möglichst kurzer Fassung des „Urteilsnamens“: 
     EuGH v. 29.10.2009 – C-29/08, SKF, DStR 2009, 2311 (nicht: Skatteverket / AB SKF) 

• Verwaltungsanweisungen werden unter Angabe von Behörde, Datum, Aktenzeichen 
(mit DOK-Nr. bei BMF, wenn möglich) und Fundstelle (auch hier möglichst die DStR-
Fundstelle hinzufügen) zitiert.  
Beispiel: BMF v. 28.11.2011 – IV C 6 - S 2137/09/10004, DOK 2011/0946298, BStBl. I 2012, 104,   
                DStR 2011, 2355 (BStBl.-Fundstellen auch hier mit Jahr) 
Sofern eine Verwaltungsanweisung eine gängige Bezeichnung hat, sollte diese bei der 
Erstnennung hinzugefügt werden.  
Beispiel: BMF v. 11.11.2011 – IV B 4 - S 2240/10/1204, BStBl. I 2011, 1540 (UmwSt-Erlass) 
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Zitatwiederholung: Urteile und Verwaltungsanweisungen werden grundsätzlich auch bei 
mehrmaliger Nennung vollständig bzw. so zitiert wie beim ersten Mal.  
Ausnahme bei Zitatwiederholung von Urteilen und Verwaltungsanweisungen (siehe oben):  
Nur bei sehr häufiger Zitierung (zB bei Beiträgen, die ein bestimmtes Urteil oder eine bestimmte 
Verwaltungsanweisung besprechen) kann auch auf die Erstnennung verwiesen werden.  

Beispiel: BFH (Fn. 3). 
                  • sofern in Fn. 3 mehrere Entscheidungen desselben Gerichts genannt sind: 
  BFH, IV R 25/04 (Fn. 3). 
  bzw. bei EuGH-Urteilen: 
  EuGH, SKF (Fn. 3). 
 
Zitierweise von Richtlinien und Anwendungserlassen der Finanzverwaltung: 
Verwendet wird die amtliche Schreibweise, 
Beispiel:  R 12.1 EStR 
 H 19.3 LStH 
 R E 14.1 ErbStR 
 Abschn. 2.8 UStAE 
 AEAO zu § 173 AO Tz. 1 

4. Zahlenangaben 
Tausenderstellen etc werden mit einem Punkt getrennt. Bsp.: „10.000“ und „3.520.000“ 
(nicht: „10 000“ und „3 520 000“). 

5. Abkürzungen 
Der Verlag verwendet in allen Veröffentlichungen grundsätzlich dieselben Abkürzungen. 
Daher werden von den Autoren verwendete Abkürzungen im Rahmen des Redigierens durch 
die verlagsüblichen Abkürzungen ersetzt. In aller Regel werden einzelne Wörter mit Punkt 
abgekürzt („Abs.“, „Nr.“, „S.“, „sog.“ …). Mehrere Wörter werden indessen ohne Punkt und 
Leerzeichen abgekürzt („iSd“, „zB“, „dh“, „mwN“ etc), es sei denn, die Abkürzung ergäbe 
dann ein eigenes Wort (daher zB für „siehe oben“ = „s. o.“). 

6. Übermittlung der Manuskriptdateien 

• Bitte stellen Sie uns Ihren Beitrag per E-Mail (dstr@beck.de) als Microsoft Word-
Dokument (DOC, DOCX oder RTF) zur Verfügung. 

• Im Manuskript enthaltene Abbildungen bitten wir zusätzlich als getrennte Dateien im 
Originalformat (zB Powerpoint, Excel), in dem sie erstellt wurden, einzusenden; andere 
als Microsoft Office-Dateien und Grafiken in den Formaten TIFF, JPEG oder PNG bitten 
wir, auch als PDF-Dateien zur Verfügung zu stellen (dies gilt auch für Dateien aus 
Microsoft Visio). 

• Der Verlag ist verpflichtet, die Inhalte seiner Online-Datenbank barrierefrei zu gestalten. 
Da hierzu auch die Inhalte aus DStR gehören, sind zu allen Abbildungen und Formeln 
(nicht: Tabellen) erläuternde Beschreibungen hinzuzufügen, die von geeigneten 
Lesegeräten/-programmen vorgelesen werden können:  
− zu jeder Abbildung ein kurzer beschreibender Text von maximal 255 Zeichen; 

zB: „Die übergeordnete Gesellschaft A-AG ist zu 50 % an der B-GmbH und zusätzlich 
zu 50 % an der C-GmbH beteiligt, die wiederum 25 % an der B-GmbH hält.“ 

− zu jeder Formel eine Beschreibung, „wie man sie spricht“, wenn die Formel ohne 
Bruchstriche in einer Zeile dargestellt wäre (ggf. mit dann notwendigen zusätzlichen 
Klammern) 
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 Beispiel: ଵା௫ଵି௬ =   ݖ
 
mit x = …  
      y = … 
      z = …  

Beschreibung: „Klammer auf 1 plus x Klammer zu geteilt durch Klammer auf 1 minus 
y Klammer zu ist gleich z; mit x ist gleich ..., y ist gleich ... und z ist gleich...“ 
 

Diese Beschreibungen werden nicht in der Printausgabe abgedruckt und dienen lediglich 
der barrierefreien Gestaltung der Online-Ausgabe. Wir bitten, die Beschreibungen in 
einer gesonderten Aufstellung zu übermitteln. 

7. Autorkorrektur 
• Nach der Erstellung der Druckfahnen übersenden wir Ihnen diese per PDF-Datei. Sie 

können uns Ihre handschriftlich eingefügten Korrekturen per Fax (089/38189-468) oder 
eingescannt per E-Mail (dstr@beck.de) zurücksenden. 

• Bitte beachten Sie: Die Durchführung der Korrekturarbeiten erfordert teilweise 
erheblichen Aufwand. Wenn Sie daher umfangreiche Korrekturen für notwendig erachten 
(bspw. wegen einer Gesetzesänderung oder dergleichen), sollten Sie sich mit der 
Redaktion abstimmen, ob dieser Textteil im Rahmen umfänglicher Korrekturen oder 
durch einen „Neusatz“ aufgrund eines neu eingereichten Word-Dokuments eingefügt 
werden sollte. 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


